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Schriftliche Fragen an die Bundesregierung im Monat Dezember 2014 
Frage Nr. 241 

Sehr geehrte Herr Abgeordneter, 

seitens der Bundesregierung beantworte ich die Frage wie folgt: 

Frage: 
Wann schlägt die Bundesregierung eine Änderung des Gewerberechts zur 
Verbesserung der Bekämpfung der Scheinselbständigkeit vor, die eine 
Verpflichtung der Gewerbeämter vorsieht, Gewerbeanzeigen auf Anhaltspunkte 
für Scheinselbständigkeit zu prüfen und Verdachtsfälle der Finanzkontrolle 
Schwarzarbeit in geeigneter Form übermittelt? 

Antwort: 
Zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Gewerbebehörden und der 

Finanzkontrolle Schwarzarbeit bei der Bekämpfung der Scheinselbständigkeit wurde in 

§ 3 Absatz 3 der Gewerbeanzeigeverordnung vom 22. Juli 2014 (BGBl. 1 S. 1208) eine 
Verpflichtung der Gewerbeämter eingeführt, Gewerbeanmeldungen auf Anhaltspunkte 

für Scheinselbständigkeit zu prüfen (Prüfungspflicht) und diese Anhaltspunkte 

gemeinsam mit der zugehörigen Gewerbeanmeldung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit 

in geeigneter Form zu übermitteln (Ubermittlungspflicht). Die Regelung ist am 1. Januar 

2015 in Kraft getreten. 

Mit freu  
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